
 
Beitrags- und Gebührensatzung 

zur Entwässerungssatzung der Stadt Olsberg 
vom 18.12.2009 

 
Aufgrund des § 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV .NRW. S. 666) ), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. 
Juni 2009 (GV. NRW. S. 380), und der §§ 1,2,4,6,7,8 und 10 des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen vom 21.10.1969 (GV. NRW. S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
30. Juni 2009 (GV. NRW. S. 394), sowie der §§ 53, 64 und 65 des Wassergesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV. NRW. S. 926), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2007 (GV. NRW. 2007, S. 708ff.), hat der Rat der Stadt Ols-
berg in seiner Sitzung am 17.12.2009 die folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Finanzierung der städtischen Abwasseranlage 

 
(1) Zur Finanzierung der städtischen Abwasseranlage erhebt die Stadt Abwassergebühren und Ka-

nalanschlussbeiträge nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen. 
 
(2) Entsprechend § 1 Abs. 2 der Entwässerungssatzung der Stadt Olsberg stellt die Stadt zum 

Zweck der Abwasserbeseitigung in ihrem Gebiet und zum Zweck der Verwertung oder Beseiti-
gung der bei der städtischen Abwasserbeseitigung anfallenden Klärschlämme die erforderlichen 
Anlagen als öffentliche Einrichtung zur Verfügung (städtische Abwasseranlagen). Hierzu gehö-
ren der gesamte Bestand an personellen und sachlichen Mitteln, die für eine ordnungsgemäße 
Abwasserbeseitigung erforderlich sind (z.B. das Kanalnetz, Kläranlagen, Regenwasser-
Versickerungsanlagen, das für die Abwasserbeseitigung eingesetzte Personal).  

 
(3) Die städtischen Abwasseranlagen bilden eine rechtliche und wirtschaftliche Einheit, die auch bei 

der Bemessung der Kanalanschlussbeiträge und Abwassergebühren zugrunde gelegt wird.  
 
 

§ 2 
Abwassergebühren 

 
(1) Für die Inanspruchnahme der städtischen Abwasseranlage erhebt die Stadt nach §§ 4 Abs. 2, 6 

KAG NRW Abwassergebühren (Benutzungsgebühren) zur Deckung der Kosten i.S.d. § 6 Abs. 2 
KAG NRW sowie der Verbandslasten nach § 7 KAG NRW. 

 
(2) In die Abwassergebühr wird nach § 65 LWG NRW eingerechnet: 

- die Abwasserabgabe für eigene Einleitungen der Stadt  
 (§ 65 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LWG NRW), 
- die Abwasserabgabe für die Einleitung von Niederschlagswasser  
 (§ 65 Abs.1 Satz 1Nr. 2 i.V.m. § 64 Abs. 1 Satz 2 LWG NRW), 
- die Abwasserabgabe, die von Abwasserverbänden auf die Stadt umgelegt wird 
 (§ 65 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 LWG NRW). 

 
(3)  Die Abwassergebühr ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück (§ 6 Abs. 5 KAG NRW). 
  
 

§ 3 
Gebührenmaßstäbe 

 
(1) Die tatsächliche Benutzung der öffentlichen Abwasseranlage sowie die Benutzung der Vorhalte-

leistung dieser Abwasseranlage sind gebührenpflichtig. Die Stadt erhebt getrennte Abwasserge-
bühren für die Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser. 

   
 



 
  

(2) Die Schmutzwassergebühr (§ 4) setzt sich zusammen aus  
 

a) der verbrauchsunabhängigen Gebühr (Grundgebühr) für die Bereitstellung der Abwas-
seranlage, die sich nach dem Maßstab der Wohneinheit berechnet (§ 4 Abs. 1) und 

b) der verbrauchsabhängigen Arbeitsgebühr (Einleitungsgebühr), die sich nach dem Frisch-
wassermaßstab bemisst (§ 4 Abs. 2).  

 
(3) Die Niederschlagswassergebühr (§ 5) bemisst sich auf der Grundlage der Quadratmeter der be-

bauten (bzw. überbauten) und/oder versiegelten Fläche auf den angeschlossenen Grundstücken, 
von denen Niederschlagswasser abflusswirksam in die städtische Abwasseranlage gelangen 
kann. 
 

 
§ 4  

Schmutzwassergebühren 
 

(1) Die Grundgebühr für die Beseitigung von Schmutzwasser beträgt je anschlussberechtigter Wohn-
einheit 3,50 € je Monat (42,00 € im Jahr). Als Wohneinheit in diesem Sinne gilt jede Wohnung, für 
die ein eigener Zugang besteht, der nicht durch einen anderen Wohnbereich führt und die über 
ein eigenes Badezimmer/Dusche und eine eigene Küche (auch Kompakt- oder Schrankküche) 
verfügt. Dies sind auch Appartements und Ferienwohnungen. 
Bei ganz oder teilweise gewerblich oder anders (z. B. freiberuflich) genutzten Gebäuden und Räu-
men einschließlich der privaten und öffentlichen Dienstleistungen bzw. deren Einrichtungen und 
Industrieanlagen gelten jede angefangene 200 m² genutzte umbaute Fläche als Wohneinheit. 
  

(2) Die Einleitungsgebühr für die Beseitigung von Schmutzwasser beträgt je m³ Schmutzwasser 2,51 
€.  
Für Gebührenpflichtige, die unmittelbar an den Ruhrverband Beiträge bzw. Abgaben (Ver-
bandslasten) entrichten, beträgt die Gebühr je m³ Schmutzwasser 0,64 €. Für die Ermäßigung 
ist der Beitragsbescheid für den zu zahlenden Ruhrverbandsbeitrag des Vorjahres vorzulegen.  

 
(3) Als Schmutzwassermenge gilt die aus der öffentlichen Wasserversorgungsanlage bezogene 

Frischwassermenge und die aus privaten Wasserversorgungsanlagen (z.B. privaten Brunnen, Re-
genwassernutzungsanlagen) gewonnene Wassermenge, abzüglich der auf dem Grundstück 
nachweisbar verbrauchten und zurückgehaltenen Wassermengen, die nicht in die städtische Ab-
wasseranlage eingeleitet werden. 
Die dem Grundstück zugeführten Wassermengen werden durch Frischwasserzähler ermittelt. Bei 
dem aus der öffentlichen Wasserversorgungsanlage bezogenen Wasser gilt die mit dem Wasser-
zähler des Wasserversorgers gemessene Wassermenge als Verbrauchsmenge.  

 Hat der Gebührenpflichtige die zugeführte Wassermenge nicht durch einen Wassermesser des 
Wasserversorgers ermittelt oder liegen bei einer solchen Messung offensichtlich Fehler vor, so ist 
die Stadt berechtigt, die aus diesen Anlagen der öffentlichen Abwasseranlage zugeführte Was-
sermenge zu schätzen. Bei der Schätzung wird der Verbrauch der Vorjahre ebenso berücksichtigt 
wie die Personenzahl im Veranlagungsjahr. Liegen keine verwertbaren Angaben über die Vorjahre 
vor, so kann auf einen durchschnittlichen Wasserverbrauch von 35 m³ pro Person und Jahr abge-
stellt werden. 

 
(4) Bei der Wassermenge aus privaten Wasserversorgungsanlagen (z.B. privaten Brunnen, Regen-

wassernutzungsanlagen) hat der Gebührenpflichtige den Mengennachweis durch einen auf seine 
Kosten eingebauten und geeichten, geeigneten, funktionierenden Wasserzähler zu führen. Der 
Nachweis über den ordnungsgemäß funktionierenden geeichten, geeigneten Wasserzähler obliegt 
dem Gebührenpflichtigen. Ist dem Gebührenpflichtigen der Einbau eines solchen Wasserzählers 
nicht zumutbar, so ist die Stadt berechtigt, die aus diesen Anlagen zugeführten Wassermengen zu 
schätzen. Eine Schätzung erfolgt auch, wenn der Wasserzähler nicht ordnungsgemäß funktioniert. 
Die Schätzung erfolgt nach Maßgabe des Abs. 3. 

 
 
 



 
  

(5) Bei der Ermittlung der Abwassermenge werden die auf dem Grundstück nachweisbar verbrauch-
ten oder zurückgehaltenen Wassermengen abgezogen. Von dem Abzug sind Wassermengen bis 
zu 15 m³ jährlich ausgeschlossen. Der Nachweis der verbrauchten und zurückgehaltenen Was-
sermengen obliegt den Gebührenpflichtigen. 

 Der Gebührenpflichtige ist verpflichtet, den Nachweis der verbrauchten oder zurückgehaltenen 
Wassermengen durch einen auf seine Kosten eingebauten und geeichten, geeigneten, funktionie-
renden Wasserzähler zu führen. Der Nachweis über den ordnungsgemäß funktionierenden ge-
eichten, geeigneten Wasserzähler obliegt dem Gebührenpflichtigen. Ist der Einbau eines solchen 
Wasserzählers im Einzelfall nicht zumutbar, so hat der Gebührenpflichtige den Nachweis durch 
nachprüfbare Unterlagen zu führen, aus denen sich insbesondere ergibt, aus welchen nachvoll-
ziehbaren Gründen Wassermengen der städtischen Abwassereinrichtung nicht zugeleitet werden 
und wie groß diese Wassermengen sind. 

 Bei landwirtschaftlichen Betrieben mit Großviehhaltung wird die Wassermenge um 10 m³/Jahr je 
Großvieheinheit herabgesetzt. 

 Maßgebend für die Anzahl der Vieheinheiten ist der 30.06. des Veranlagungsjahres. Der Pau-
schalabzug wird nach unten in der Weise begrenzt, dass eine verbleibende jährliche Abwasser-
menge von 35 m³ je Person, die auf dem angeschlossenen Grundstück am Stichtag, dem 01.10. 
des Veranlagungsjahres, ihren Wohnsitz hatte, nicht unterschritten werden darf. 

 
 

 § 5 
Niederschlagswassergebühren 

 
(1) Grundlage der Gebührenberechnung für das Niederschlagswasser ist die Quadratmeterzahl (m²) 

der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten Grundstücksflächen, von denen Nieder-
schlagswasser leitungsgebunden oder nicht leitungsgebunden abflusswirksam in die städtische 
Abwasseranlage gelangen kann. Eine nicht leitungsgebundene Zuleitung liegt insbesondere vor, 
wenn von bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten Flächen oberirdisch aufgrund des 
Gefälles Niederschlagswasser in die städtische Abwasseranlage gelangen kann.   

 
(2) Die bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten sowie abflusswirksamen Flächen werden im 

Wege der Befragung der Eigentümer der angeschlossenen Grundstücke ermittelt. Der Grund-
stückseigentümer ist daher verpflichtet, die Größe der bebauten bzw. überbauten und/oder befes-
tigten sowie abflusswirksamen Fläche auf seinem Grundstück im Rahmen einer Fragebogenerhe-
bung oder sonstiger Tatsachenermittlung anzugeben. Inhalt der Ermittlung und Fragebogenerhe-
bung kann dabei neben der Ermittlung von Grundstücksdaten aus amtlichen Katasterunterlagen 
auch die Ermittlung im Rahmen einer Überfliegung und anschließenden Digitalisierung der Luft-
bildaufnahmen sein. Die bei der Ermittlung gesammelten Daten werden bei der Stadt oder einem 
von ihr beauftragten Dritten auf Dauer gespeichert, da sie die Grundlage der wiederkehrenden 
Veranlagung zu einer Niederschlagswassergebühr bilden.  

 Zugriffsbefugt sind dabei ausschließlich die mit der Abwasserveranlagung befassten Bediensteten 
der Stadt oder von ihr beauftragte Dritte. Der damit verbundene Eingriff in das Recht auf informa-
tionelle Selbstbestimmung ist von den Gebühren- und Abgabepflichtigen zu dulden. Sie haben 
auch zu dulden, dass Beauftragte der Stadt das Grundstück betreten, um die Bemessungsgrund-
lagen festzustellen oder zu überprüfen. 

 
(3) Werden die Angaben nicht erbracht oder sind sie aus sonstigen Gründen nicht zu erlangen, so 

kann die Stadt die für die Berechnung maßgebenden Merkmale nach erstmaliger schriftlicher Auf-
forderung gegenüber den Auskunftspflichtigen mit einer Frist von 1 Monat unter Berücksichtigung 
aller sachlichen Umstände schätzen oder durch einen anerkannten Sachverständigen auf Kosten 
des Beitrags- und Gebührenpflichtigen schätzen lassen. 

 
(4) Wird die Größe der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten Grundstücksfläche verän-

dert, so hat der Grundstückseigentümer dies der Stadt innerhalb eines Monats nach Abschluss 
der Veränderung anzuzeigen. Für die Änderungsanzeige gelten die Abs. 2 und 3 entsprechend. 
Die veränderte Größe der bebauten (bzw. überbauten) und/oder befestigten Grundstücksfläche 
wird mit dem 1. Tag des Monats berücksichtigt, der folgt, nachdem die Änderungsanzeige durch 
den Gebührenpflichtigen der Stadt zugegangen ist. 



 
  

 
(5) Die Gebühr beträgt für jeden Quadratmeter bebauter (bzw. überbauter) und/oder befestigter Flä-

che i.S.d. Abs. 1 jährlich 0,60 € (monatlich: 0,05 €).  
Für Gebührenpflichtige, die unmittelbar an den Ruhrverband Beiträge bzw. Abgaben (Verbands-
lasten) entrichten, beträgt die Gebühr auf Antrag des Gebührenpflichtigen für jeden Quadratmeter 
bebauter (bzw. überbauter) und/oder befestigter Fläche i.S.d. Abs. 1 jährlich 0,46 €. Für die Er-
mäßigung ist der Beitragsbescheid für den zu zahlenden Ruhrverbandsbeitrag des Vorjahres vor-
zulegen.  

 
(6) Teilversiegelte Flächen werden nur zu 50% bei der Erhebung der Niederschlagswassergebühr 

berücksichtigt. Teilversiegelt sind Flächen, die einen nicht unerheblichen Durchfluss oder eine 
nicht unerhebliche Rückhaltung von Niederschlagswasser zulassen, welches somit im Boden ge-
speichert und dem Grundwasser bzw. dem natürlichen Wasserkreislauf zugeführt werden kann. Zu 
den teilversiegelten Flächen gehören lückenlos begrünte Dächer mit einer Aufbaustärke von min-
destens 6 cm, Rasengittersteine sowie Porenbetonstein und Pflaster mit ablauffähigen Fugen (sog. 
Ökopflaster) und Schotterflächen. Auf Verlangen der Stadt hat der Gebührenpflichtige den Nach-
weis der Versickerungsfähigkeit des Unterbaus zu erbringen.  

 
(7)  Niederschlagswasser von an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossenen Flächen, welches 

vor der Einleitung in den Kanal in Auffangbehälter eingeleitet wird, kann für Eigenzwecke auf dem 
Grundstück als Brauchwasser genutzt werden. Die zu diesem Zweck notwendige Hausleitungsan-
lage muss den jeweils in Betracht kommenden Regeln der Technik entsprechen. Die Verantwort-
lichkeit für die ordnungsgemäße Errichtung und den ordnungsgemäßen Betrieb derartiger 
Brauchwasseranlagen trägt der jeweilige Betreiber. Werden auf dem Grundstück entsprechende 
Anlagen betrieben, aus denen Schmutzwasser anfällt (z.B. durch Verwendung als Wasch- oder 
Toilettenspülwasser) und der öffentlichen Abwasseranlage zugeführt wird, wird hierfür eine 
Schmutzwassergebühr erhoben. Die Wassermenge ist von dem Gebührenpflichtigen durch Mes-
sung mit einem auf seine Kosten eingebauten und geeichten, geeigneten, funktionierenden Was-
serzähler nachzuweisen. Im Fall des ordnungsgemäßen Betriebs der Anlage reduziert sich die für 
die Erhebung der Niederschlagswassergebühr maßgebliche Fläche, von der das Oberflächen-
wasser in die Anlage gelangt, um 50%, wenn das Fassungsvolumen der Anlage mindestens 30 
Liter je m² angeschlossener Fläche beträgt. Die Anlage muss immer ein Mindestrückhaltevolumen 
von 3 m³ haben. 

 
(8)  Im Fall des Betriebs von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser (z. B. Versicke-

rungsbecken, Mulden, Rigolen), die mit einem Überlauf an das öffentliche Kanalnetz angeschlos-
sen sind, reduziert sich die für die Erhebung der Niederschlagswassergebühr maßgebliche Flä-
che, von der das Oberflächenwasser in die Anlage gelangt, um 50%, wenn die Versickerungsfä-
higkeit des Untergrunds durch ein Fachgutachten nachgewiesen wird oder eine wasserrechtliche 
Erlaubnis der zuständigen Wasserbehörde vorliegt. 

  
 

§ 6 
Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht 

 
(1) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem 1. des Monats, der auf den Zeitpunkt der betriebsfertigen 

Herstellung des Anschlusses folgt. Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr und bei Entstehung 
der Gebührenpflicht während eines Kalenderjahres der Restteil des Jahres. 

 
(2) Für Anschlüsse, die beim Inkrafttreten dieser Satzung bereits bestehen, beginnt die Gebühren-

pflicht nach dieser Satzung mit deren Inkrafttreten. 
 
(3) Die Gebührenpflicht endet mit dem Wegfall des Anschlusses an die Abwasseranlage. Endet die 

Gebührenpflicht im Laufe eines Monats, so wird die Benutzungsgebühr bis zum Ablauf eines Mo-
nats erhoben, in dem die Veränderung erfolgt. 

 
 
 



 
  

§ 7 
Gebührenpflichtige 

 
(1) Gebührenpflichtige sind   
 

a) der Eigentümer, Teileigentümer oder Miteigentümer des angeschlossenen Grundstückes; 
wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, der Erbbauberechtigte,  

b) der Inhaber eines auf dem angeschlossenen Grundstück befindlichen Betriebes,  
c) der Nießbraucher oder sonstige zur Nutzung des Grundstückes dinglich Berechtigte des 

Grundstückes, von dem die Benutzung der Entwässerungsanlage ausgeht,  
d) gesamtschuldnerisch neben dem Gebührenpflichtigen im Sinne der Buchstaben a) bis c), 

die Mieter oder Pächter, sofern diese sich gegenüber der Stadt zur unmittelbaren Abfüh-
rung der Entwässerungsgebühren verpflichten,  

e) wer selbst einen Anschluss an die öffentliche Trinkwasserversorgung unterhält, 
f) der Träger der Straßenbaulast.  
 
Mehrere Gebührenpflichtige sind Gesamtschuldner. 

 
(2) Im Falle eines Eigentumswechsels ist der neue Grundstückseigentümer vom 1. Tag des Monats 

an gebührenpflichtig, der dem Monat der Rechtsänderung folgt, wenn die Rechtsänderung nach 
dem 15. des Vormonats erfolgt ist. Ist die Rechtsänderung vor dem 15. eines Monats erfolgt, ist 
der neue Grundstückseigentümer vom 1. Tag des Monats der Rechtsänderung an gebührenpflich-
tig. Für sonstige Gebührenpflichtige gilt dies entsprechend. Eigentums- bzw. Nutzungswechsel 
hat der bisherige Gebührenpflichtige der Stadt innerhalb eines Monats nach der Rechtsänderung 
schriftlich mitzuteilen.  

 
(3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der Gebühren erforderlichen Auskünfte zu 

erteilen sowie der Stadt die erforderlichen Daten und Unterlagen zu überlassen. Sie haben ferner 
zu dulden, dass Beauftragte der Stadt das Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlage 
festzustellen oder zu prüfen.   

 
 

§ 8 
Fälligkeit der Gebühr, Vorausleistungen 

 
(1) Die Benutzungsgebühr wird einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. Die 

Gebühren können zusammen mit anderen Abgaben erhoben werden. Erfolgt die Anforderung zu-
sammen mit der Grundsteuer, so gilt deren Fälligkeit (§ 28 Grundsteuergesetz).  

 
(2) Die Abrechnung der Gebühren sowie das Ablesen der Zähler der Zählereinrichtungen erfolgt ein-

mal jährlich, und zwar zum Jahresende des ablaufenden Kalenderjahres. Soweit erforderlich, 
kann sich die Stadt hierbei der Mitarbeit der Gebührenpflichtigen bedienen.  

 
(3) Die Stadt ist berechtigt, Vorausleistungen auf die Abwassergebühren zu erheben. Die Gebühr 

entsteht erst am 31.12. des jeweiligen Kalenderjahres. Die Endabrechnung und endgültige Fest-
setzung erfolgt im darauf folgenden Kalenderjahr durch Bescheid. 
Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Vorausleistungen bemessen wurden, so wird der 
übersteigende Betrag erstattet bzw. verrechnet. Wurden Vorausleistungen zu gering bemessen, 
wird der fehlende Betrag bei der Abrechnung nacherhoben. Nach der Beendigung des Benut-
zungsverhältnisses werden zuviel gezahlte Vorausleistungen erstattet. Die auf einen zurücklie-
genden Erhebungszeitraum bezeichneten Abrechnungsbeträge sowie die sich aus der Abrech-
nung der Vorausleistungen ergebenden Nachzahlungsbeträge sind innerhalb von 14 Tagen nach 
Bekanntgabe des Bescheides fällig. 

 
 
 
 
 



 
  

§ 9 
Verwaltungshelfer  

 
Die Stadt ist berechtigt, sich bei der Anforderung von Gebühren und Vorauszahlungen der Hilfe des 
zuständigen Frischwasserversorgers oder eines anderen von ihr beauftragten Dritten zu bedienen.  
 
 

§ 10 
Kanalanschlussbeitrag 

 
(1) Zum Ersatz des durchschnittlichen Aufwandes für die Herstellung der städtischen Abwasseranla-

ge erhebt die Stadt einen Kanalanschlussbeitrag im Sinne des § 8 Abs.4 Satz 3 KAG NRW. 
 
(2) Die Kanalanschlussbeiträge sind die Gegenleistung für die Möglichkeit der Inanspruchnahme der 

städtischen Abwasseranlage und den hierdurch gebotenen wirtschaftlichen Vorteil für ein Grund-
stück. Die Kanalanschlussbeiträge dienen dem Ersatz des Aufwandes der Stadt für die Herstel-
lung, Anschaffung und Erweiterung der städtischen Abwasseranlage. 

 
(3) Der Kanalanschlussbeitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück. 
 
 

§ 11 
Gegenstand der Beitragspflicht 

 
(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an die Abwasseranlage angeschlossen werden 

können, für die nach der Entwässerungssatzung ein Anschlussrecht besteht und für die 
 

a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder gewerblich 
genutzt werden können; 

 
b) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der Ver- 

kehrsauffassung Bauland sind und nach der geordneten baulichen Entwicklung der Stadt 
zur Bebauung anstehen. 

 
(2) Wird ein Grundstück an die Abwasseranlage tatsächlich angeschlossen, so unterliegt es der Bei-

tragspflicht auch dann, wenn die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht vorliegen. 
 
(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von der Eintragung im Liegenschaftskataster 

und im Grundbuch jeder demselben Grundstückseigentümer gehörende Teil der Grundfläche, der 
selbständig baulich oder gewerblich genutzt werden darf und an die Anlage angeschlossen wer-
den kann.    

 
 

§ 12 
Beitragsmaßstab  

 
(1) Maßstab für den Beitrag ist die Veranlagungsfläche. Diese ergibt sich durch Vervielfachen der 

Grundstücksfläche mit dem angegebenen Vomhundertsatz. 
 
(2) Als Grundstücksfläche gilt: 
 

a) bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplans die tatsächliche Grundstücksfläche, 
 
b) wenn ein Bebauungsplan nicht besteht, d.h. bei Grundstücken im unbeplanten Innenbereich 

(§ 34 BauGB) und im Außenbereich (§ 35 BauGB): die tatsächliche Grundstücksfläche bis zu 
einer Tiefe von 40 m von der Grundstücksgrenze, die der Erschließungsstraße zugewandt ist, 
die das Grundstück wegemäßig erschließt  (Tiefenbegrenzung).  



 
  

 
Bei Grundstücken, die nicht an eine Erschließungsstraße unmittelbar angrenzen, wird die Fläche 
von der zu der Erschließungsstraße liegenden Grundstücksseite bis zu einer Tiefe von 40 m zug-
rundegelegt. Reicht die bauliche oder gewerbliche Nutzung über diese Tiefenbegrenzung hinaus, 
so ist die Grundstückstiefe maßgebend, die durch die hintere Grenze der baulichen Nutzung be-
stimmt wird, die einen Entwässerungsbedarf nach sich zieht. Grundstücksteile, die lediglich die 
wegemäßige Verbindung zur Straße herstellen, bleiben bei der Bestimmung der Grundstückstiefe 
unberücksichtigt. 
 

(3) Entsprechend der Ausnutzbarkeit wird die Grundstücksfläche mit einem Vomhundertsatz verviel-
facht, der im Einzelnen beträgt: 

 
a) bei eingeschossiger Bebaubarkeit:      100 v. H. 
 
b) bei zweigeschossiger Bebaubarkeit:      120 v. H. 
 
c) bei dreigeschossiger Bebaubarkeit:      140 v. H. 
 
d) bei viergeschossiger Bebaubarkeit:      150 v. H. 
 
e) bei fünfgeschossiger Bebaubarkeit:      160 v. H. 
 
f) je weiteres Vollgeschoss zusätzlich       5 v. H.  
 

(4) Als zulässige Zahl der Geschosse gilt die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl 
der Vollgeschosse. Weist der Bebauungsplan nur Grundflächen- und Baumassenzahl oder nur die 
zulässige Höhe der Bauwerke und keine höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse aus, so gilt als 
Geschosszahl die Höhe des Bauwerks geteilt durch 2,8 wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen abge-
rundet oder aufgerundet werden. Ist im Einzelfall eine größere Geschosszahl zugelassen oder 
vorhanden und geduldet, so ist diese zugrunde zu legen.  

 
(5) In unbeplanten Gebieten und bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan weder die Geschoss-

zahl noch die Baumassenzahl festgesetzt ist, ist maßgebend: 
 

a) bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen Geschosse. 
 
b) bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf den Grundstücken der nähe-

ren Umgebung überwiegend vorhandenen Geschosse.  
 
(6)  Grundstücke, auf denen nur Garagen oder Stellplätze gebaut werden dürfen, gelten als einge-

schossig bebaubare Grundstücke. 
 
(7) In Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten werden die in Abs. 3 genannten Vomhundertsätze um 

30 % erhöht. Dieses gilt auch, wenn Gebiete nicht in einem Bebauungsplan festgesetzt, aber auf-
grund der vorhandenen Bebauung und sonstigen Nutzung als Kerngebiete, Gewerbegebiete oder 
Industriegebiete anzusehen sind oder wenn eine solche Nutzung aufgrund der in der Umgebung 
vorhandenen Nutzung zulässig wäre. 

 
 

§ 13 
Beitragssatz 

 
 
(1) Der Beitrag beträgt 5,62 € je Quadratmeter Veranlagungsfläche. 
 
(2) Besteht nicht die rechtliche und tatsächliche Möglichkeit des Vollanschlusses, so wird ein Teilbe-

trag erhoben.  
 



 
  

 
Dieser beträgt: 

 
a) bei einem Anschluss nur für Schmutzwasser 60 % des Beitrags; 
 
b) bei einem Anschluss nur für Niederschlagswasser 40 % des Beitrags; 
 
c) bei einem nur teilweise gebotenen Anschluss für Niederschlagswasser 20 %.  
 

(3) Entfallen die in Abs. 2 bezeichneten Beschränkungen der Benutzungsmöglichkeit, so ist der Rest-
betrag nach dem zu diesem Zeitpunkt geltenden Beitragssatz zu zahlen. 

 
 

§ 14 
Entstehen der Beitragspflicht 

 
(1) Die Beitragspflicht entsteht, sobald das Grundstück an die Abwasseranlage angeschlossen werden 

kann. 
 
(2) Im Fall des §11 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem Anschluss, frühestens jedoch mit des-

sen Genehmigung. In den Fällen des § 13 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht für den Restbetrag, 
sobald die Beschränkungen der Nutzungsmöglichkeit entfallen. 

 
 

§ 15 
Beitragspflichtiger 

 
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer des 

Grundstückes ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt an die Stelle des Ei-
gentümers der Erbbauberechtigte.  

 
(2)  Mehrere Beitragspflichtige sind Gesamtschuldner. 
 
 

§ 16 
Fälligkeit der Beitragsschuld 

 
Der Anschlussbeitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 
 
 

§ 17 
Auskunftspflichten 

 
(1) Die Beitrags- und Gebührenpflichtigen haben alle für die Berechnung der Beiträge und Gebühren 

erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie Daten und Unterlagen zu überlassen. Sie haben zu dul-
den, dass Beauftragte der Stadt das Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlagen festzu-
stellen oder zu überprüfen.  

 
(2) Werden die Angaben verweigert oder sind sie aus sonstigen Gründen nicht zu erlangen, so kann 

die Stadt die für die Berechnung maßgebenden Merkmale unter Berücksichtigung aller sachlichen 
Umstände schätzen oder durch einen anerkannten Sachverständigen auf Kosten des Beitrags- 
und Gebührenpflichtigen schätzen lassen. 

 
 
 
 
 



 
  

 
 

§ 18 
Billigkeits- und Härtefallregelung 

 
Ergeben sich aus der Anwendung dieser Satzung im Einzelfall besondere, insbesondere nicht beab-
sichtigte Härten, so können die Kanalanschlussbeiträge und Abwassergebühren gestundet, ermäßigt, 
niedergeschlagen oder erlassen werden.  
 
 

§ 19 
Zwangsmittel 

 
Die Androhung und Festsetzung von Zwangsmitteln bei Zuwiderhandlungen gegen diese Satzung 
richtet sich nach den Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes NRW. 
 
 

§ 20 
Rechtsmittel 

 
Das Verfahren bei Verwaltungsstreitigkeiten richtet sich nach den Vorschriften der Verwaltungsge-
richtsordnung. 
 
 

§ 21 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2010 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Beitrags- und Gebührensatzung 

zur Entwässerungssatzung der Stadt Olsberg vom 21.12.1999 außer Kraft.  
 
(2) Abweichend von Absatz 1 treten die Regelungen zu den differenzierten Gebührenmaßstäben (§§ 

3, 4, 5) rückwirkend zum 01.01.2008 in Kraft, soweit sie die getrennte Erhebung von Schmutz- 
und Niederschlagswassergebühren betreffen und ersetzen insoweit die entsprechenden gebüh-
renrechtlichen Regelungen der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der 
Stadt Olsberg vom 21.12.1999. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


